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Zitat von karuna

Aber ich würde mich deswegen keinesfalls mit der Ärztin aus dem Ausgangspost
anlegen! Das wird genauso sein, wie bei uns mit der Notengebung, das ist nicht
anfechtbar. Sie hat aufgeschrieben, was sie für richtig hielt und gut ist.

Das ist ganz sicher nicht gut, jemand, der Jahrelang akut und fortlaufend wegen Depressionen
behandelt wird, wird mit ziemlicher Sicherheit nicht verbeamtet und muss das auch angeben.

Falls die Schilderung wirklich so stimmt, hat die Ärztin sicher nicht nur Fantasiediagnosen
gestellt sondern auch entsprechende Behandlungen abgerechnet, die nicht stattgefunden
haben und das ist dann schlicht und ergreifend Betrug, bei der beschriebenen Größenordnung
sicher im fünfstelligen Bereich. Die Ärztin würde mit Sicherheit strafrechtliche Konsequenzen
fürchten müssen und wahrscheinlich ihre Zulassung verlieren. Gerade darum habe ich auch
Zweifel an der Darstellung, aber das wird sich hier nicht klären lassen.

Aber ganz unabhängig vom vorliegenden Fall:

Ja, ich prüfe meine Rechnungen und bemängle auch, wenn da was drauf steht, was meiner
Meinung nach nicht stimmt. Das sollte selbstverständlich sein.
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